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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Bundesverkehrswegeplan BVWP 2030: Bedarfe und Finanzierung 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3174 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Als zentraler Plan zum Neu- und Ausbau überregionaler Verkehrswege ist der in 
2016 rechtskräftige Bundesverkehrswegeplan 2030 das wichtigste Steuerungs-
instrument der Verkehrsinfrastrukturpolitik der Bundesregierung. Er soll bis 2030 gel-
ten. Er wurde am 03.08.2016 vom Bundeskabinett beschlossen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
 
1. Durch welchen Etat/welche Mittel werden die Verkehrsprojekte des BVWP 

im Allgemeinen finanziert? Wann oder in welcher Form müssen sich an 
den Verkehrsprojekten des BVWP die Länder und Landkreise finanziell 
beteiligen? 
 
Die Projekte des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) werden im Allgemeinen 
durch die Investitionsmittel im Verkehrshaushalt des Bundes finanziert. 
 
Eine Kostenbeteiligung von Ländern oder Landkreisen im Rahmen des Baus 
von Projekten des BVWP kann immer dann zum Tragen kommen, wenn auf-
grund des konkreten Einzelfalls bei Kreuzungen mit dem nachgeordneten Netz 
bzw. einem anderen Verkehrsträger (hier insbesondere bei Schienenver-
kehrsprojekten) gesetzliche Regelungen zur Kostenteilung bestehen. Ein weite-
rer Grund für - insoweit freiwillige - Kostenbeteiligungen können zusätzliche 
Forderungen oder Forderungen nach einem höheren Ausbaustandard sein, die 
nicht vom Baulastträger Bund zu tragen sind.  
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2. Nach welchem Verfahren können Kommunen ihre Verkehrsprojekte bei 
der Bundesregierung einreichen? 
 
Der BVWP 2030 berücksichtigt ausschließlich Verkehrsprojekte des Bundes in 
seiner Baulast. Die Aufnahme von Straßen in der Baulast der Länder oder der 
Kommunen ist nicht vorgesehen. Im Rahmen der Aufstellung konnten für den 
Verkehrsträger Straße aufgrund der qualitativen und quantitativen Anforderun-
gen nur die Auftragsverwaltungen Projektanmeldungen vornehmen. Soweit 
Anmeldungen Dritter für Straßenbauvorhaben des Bundes vorliegen, sollten 
diese durch die Auftragsverwaltungen geprüft und ggf. für die Anmeldung auf-
bereitet bzw. durch den Antragsteller entsprechend aufbereitet werden. Zum 
möglichen Aufstellungsverfahren eines neuen BVWP liegen noch keine Infor-
mationen vor.  
 
Für den Verkehrsträger Wasserstraße konnten im Rahmen der Vorbereitung 
des BVWP 2030 Projektideen und -Vorschläge u. a. durch die Bundesländer 
und Verbände eingereicht werden. Das Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI) und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes (WSV) definierten daraus Projekte, die im Bewertungsprozess des 
BVWP Berücksichtigung fanden. 
 
Zum Entwurf des BVWP 2030 und zum Umweltbericht führte das BMVI zudem 
in der Zeit vom 21.03. - 02.05.2016 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch. 

 
3.  Die Verkehrsprojekte, die im vordringlichen Bedarf geführt werden, sind 

deren Finanzierung bereits feststehend und geklärt oder noch offen, d. h. 
stehen alle nötigen Mittel im Bundeshaushalt? 
 
Mit dem BVWP 2030 hat die Bundesregierung ihre investitionspolitischen Ziele 
bis zum Jahr 2030 beschrieben. Der BVWP 2030 stellt keinen Finanzierungs-
plan dar.  
 
Über die Finanzierung von Straßenbauprojekten stimmt sich die Auftragsver-
waltung Sachsen-Anhalt im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Haushalts- 
und Finanzierungsprogrammbesprechungen mit dem Bund nach den Kriterien 
Dringlichkeit, Planungsstand und Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel ab. Die Entscheidung über die Einstellung der Straßenbaupro-
jekte in den Bundeshaushalt, die in der Regel erst nach Vorliegen des unan-
fechtbaren Baurechts erfolgt, sowie den damit verbundenen möglichen Baube-
ginn trifft der Bund auf Antrag der Auftragsverwaltung.  
 
Über die aus dem BVWP zu bearbeitenden Schienenverkehrsprojekte stimmt 
sich der Bund jährlich mit der Deutschen Bahn AG ab. Erst nach erteilter Frei-
gabe durch den Bund können die Planungen durch die Deutsche Bahn AG be-
ginnen.  
 

4.  Bis wann sollten oder müssten die Verkehrsprojekte des BVWP 2030 im 
vordringlichen Bedarf spätestens umgesetzt werden? 
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Es ist das Ziel des Bundes, die Projekte, die dem „Vordringlicher Bedarf“ zuge-
ordnet sind, im Geltungszeitraum des BVWP bis zum Jahr 2030 umzusetzen 
bzw. mit ihrer Realisierung zu beginnen. 

 
5.  Wie ist die Übernahme von bereits im Vorfeld angemeldeten und priori-

sierten Straßenbauprojekten in die Projektliste des Strukturwandels zu er-
klären? 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Projektlisten des Strukturwandels wurden sei-
tens der Auftragsverwaltung Sachsen-Anhalt die aus ihrer Sicht notwendigen 
Straßenbauprojekte im Zuge von Bundesfern- und Landesstraßen gemeldet. 
Diese Meldungen enthielten sowohl Vorhaben des aktuellen BVWP als auch 
Vorhaben im Zuge von Bundesfernstraßen, die nicht im BVWP enthalten sind. 
 
Die Entscheidung der Aufnahme der Vorhaben in der Anlage 4, Abschnitt 1 (zu 
§ 20) und Anlage 5 (zu § 22) des Entwurfes des Strukturstärkungsgesetzes (E 
StStG) wurde durch die Bundesregierung getroffen. Zu den Entscheidungs-
gründen liegen der Auftragsverwaltung Sachsen-Anhalt keine Informationen 
vor. 

 
6.  Wie viel Verkehrsprojekte des Strukturwandels waren ursprünglich schon 

langjähriger Bestandteil des BVWP? 
 
Alle in der Anlage 5 (zu § 22) des E StStG für den Geltungsbereich Sachsen-
Anhalt enthaltenen Straßenbauprojekte sind Bestandteil des aktuellen BVWP 
2030. 
 
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, ob die in der Anlage 5 (zu 
§ 22) des E StStG für den Geltungsbereich Sachsen-Anhalt enthaltenen  
Straßenbauprojekte bereits im vorher gültigen BVWP 2003 enthalten waren: 

 
Verkehrsprojekt (Bezeichnung gem. E StStG) Bestandteil des BVWP 2003 
B 6, OU Großkugel nein 
B 6, OU Gröbers nein 
B 6, OU Bruckdorf nein 
B 6, AS B 6n (A 9) - B 184 ja 
B 80, OU Aseleben nein 
B 86, OU Mansfeld ja  
B 87, OU Weißenfels (Südtangente) ja 
B 87, OU Wethau nein 
B 87, OU Naumburg ja 
B 87, OU Bad Kösen ja 
B 87, OU Taugwitz/ OU Poppel - OU Gernstedt nein 
B 87, OU Eckartsberga ja 
B 91, OU Naundorf ja 
B 180, OU Aschersleben/Süd - Quenstedt ja 
B 180, OU Farnstädt nein 
B 181, OU Zöschen - Wallendorf - Merseburg nein 

 
Von den im Strukturstärkungsgesetz angemeldeten Schienenverkehrsprojekten 
Sachsen-Anhalts befindet sich keines im BVWP.  


